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e) durch Handlungen einen Brand verursacht, durch den eine geringe Gefähr
dung von Menschen oder Sachwerten eintrat 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, wer vorsätzlich

a) die Durchführung von Brandschutzkontrollen erschwert oder verhindert
b) den Aufforderungen zur Beseitigung von Mängeln im Brandschutz nicht 

oder nur ungenügend Folge leistet oder ihre Verwirklichung erschwert 
oder verhindert

c) Einrichtungen oder Geräte, die der Verhütung, Bekämpfung oder Unter
suchung von Bränden dienen oder bestimmt sind, Gefahren anzuzeigen, 
beschädigt, entfernt oder ihre Benutzung auf andere Weise erschwert 
oder verhindert.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern der 

Dienststellen der Deutschen Volkspolizei, bei Rechtsverletzungen gemäß 
Abs. 2 auch den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Absätzen 1 und 2 
sind die dazu ermächtigten Angehörigen der zentralen Brandschutzorgane 
oder der Deutschen Volkspolizei befugt, eine Verwarnung mit Ordnungs
geld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten —- OWG — (GBl. I S. 101).“

15. a) Die §§ 19 und 20 des Devisengesetzes vom 8. Februar 1956 (GBl. I S. 321) 
erhalten folgende Fassung:

„Straf-, Ordnungsstraf- und Schlußbestimmungen 

§19

(1) Wer vorsätzlich
1. ohne Genehmigung oder Anmeldung oder entgegen den Bedingungen 

einer Genehmigung Devisenwerte im Inland oder Ausland besitzt
2. ohne Genehmigung oder entgegen den Bedingungen einer Genehmi

gung einen Devisenwertumlauf veranlaßt oder durchführt
3. Devisenwerte an der Zoll- oder Staatsgrenze der Devisenkontrolle 

vorenthält
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren bestraft. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn
1. der Täter sich oder einem anderen einen bedeutenden Vermögens

vorteil verschafft hat


